
Tätigkeit der Volksvertretungen. Hierzu gehören solche Fra- 
gen wie der Ausbau des Wahlsystems, die Erneuerung von 
wenigstens einem Drittel der Abgeordneten bei jeder Wahl, 
die gewissenhafte Erörterung der prinzipiellen Fragen des 
sozialistischen Aufbaus und der nationalen Politik, der Ent
würfe wichtiger Gesetze und Beschlüsse durch das Volk. 
Ferner gehören hierzu der Ausbau der Volkskontrolle, die 
Erweiterung des Kreises der zu wählenden Staatsfunktio
näre und ihre Rechenschaftspflicht sowie vielfältige weitere 
Formen der Mitwirkung der Bürger bei der Lösung staat
licher Aufgaben, wie ehrenamtliche Kommissionen, Frauen
ausschüsse, Elternbeiräte, Ständige Produktionsberatungen, 
Konfliktkommissionen usw.

Die Volkskammer, das höchste Machtorgan der Deutschen 
Demokratischen Republik, verwirklicht vor allem durch den 
Staatsrat die Aufgabe des staatlichen Führungsorgans beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus, bei der planmäßigen, 
bewußten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und 
im Kampf für die Sicherung des Friedens und die Lösung 
der nationalen Frage.

Der Staatsrat sichert auf der Grundlage der Gesetze und 
Beschlüsse der Volkskammer die Einheitlichkeit der staat
lichen Führung. Er entwickelt die Grundsätze sozialistischer 
staatlicher Leitungstätigkeit und die engste Verbindung 
des Volkes mit seiner Staatsmacht, die Einbeziehung der 
Bürger und der gesellschaftlichen Organisationen in die 
Staats- und Wirtschaftsleitung.

Der Ministerrat ist das Exekutivorgan der Volkskammer 
und des Staatsrates. Er ist verantwortlich für die Durchfüh
rung der Politik auf der Grundlage der Gesetze der Volks
kammer und der Erlasse des Staatsrates. Bei der weiteren 
Entwicklung seiner Tätigkeit kommt es darauf an, die Qua
lität der volkswirtschaftlichen Planung zu erhöhen, dieDurch-
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